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Da es mithin um die Exiſtenz der Kirche geht,
ergehen unſere Bitten als allerdringendſte an

Hohe Synode .

Hoher Synode geziemendſt

Unteröwisheim

ges , Fäger “

Erſte Sitzung . 9

Die Eingabe wird dem Verfaſſungsausſchuß
überwieſen , ebenſo die Geſetzentwürfe über die vor⸗

läufigen kirchlichen Geſetze und über die Eingliede⸗
rung unſerer Landeskirche in die Deutſche Evan⸗

Evangeliſcher Kirchengemeindeausſchuß geliſche Kirche .

Hierauf wird die Sitzung mit Gebet , das Ab⸗

geordneter Kiefer ſpricht , geſchloſſen .

Zweite öffentliche Sitzung .

Karlsruhe , Freitag , den 6. Juli 1934 ,

nachmittags 4 Uhr .

Präſident Fitzer eröffnet die Sitzung .

Abgeordneter Karl Renner ſpricht das Eingangs⸗
gebet .

An Stelle des durch Mandatsniederlegung aus⸗

geſchiedenen Abgeordneten Einwaechter tritt Abge⸗
ordneter Oberbauinſpektor Bender⸗Karlsruhe ,
der vom Präſidenten verpflichtet wird .

Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes

über den

Entwurf eines kirchlichen Geſetzes ,

Vorläufige kirchliche Geſetze betr . ,

Anlage J Ziff . 3, 5, 10 , 14 .

Berichterſtatter Abgeordneter Mondon :

Hohe Synode ! Als Berichterſtatter des Ver⸗

faſſungsausſchuſſes habe ich über eine Reihe von

vorläufigen und noch genehmigungspflichtigen kirch⸗
lichen Geſetzen Ihnen die Anträge des Ausſchuſſes
vorzulegen und zu begründen ; es handelt ſich um die

vorläufigen Geſetze , wie ſie in Nr . 3, 14, 5 und 10

des Oberkirchenrates Ihnen zugegangen
ind .

Im einzelnen iſt dazu folgendes zu bemerken :

Zunächſt zu den Nummern 3 und 14 :

Die Landesſynode hatte in ihrer 7. öffentlichen

Sitzung vom 23 . Juni 1933 einem Geſetze zuge⸗

ſtimmt , das den vorläufigen Umbau der Verfaſſung
unſerer Badiſchen Landeskirche vollzog . In § 8

jenes Geſetzes heißt es :

Die Beſetzung aller Pfarrſtellen er⸗

folgt unbeſchadet des Patronatsrechts durch den

Landesbiſchof nach Maßgabe der Beſtimmungen
des Pfarrbeſetzungsgeſetzes , das kein Teil der

Kirchenverfaſſung iſt .

Da dieſes Pfarrbeſetzungsgeſetz noch nicht erſchienen

iſt , war es notwendig , ein vorläufiges Geſetz zu

erlaſſen , das die Beſetzung der Pfarreien im Sinne

des beſchloſſenen Verfaſſungsumbaues regelt . Dieſes

Geſetz liegt Ihnen hier vor . Es ſtellt alſo keine end⸗

gültige Regelung dar . Es regelt z. B. auch noch

nicht den berechtigten Anſpruch der Gemeinden , bei

der Beſetzung einer Pfarrei irgendwie mitzuwirken ,

Wünſche oder Bedenken äußern zu können . Das alles

bleibt einer künftigen Regelung vorbehalten . Da

dieſes vorläufige Geſetz bis zum 30 . Juni 1934 be⸗

friſtet war , verlängert ein zweites vorläufiges Geſetz ,
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das unter Nr . 14 der Vorlage des Oberkirchenrates
vor Ihnen liegt , die Geltungsdauer des Geſetzes
bis zum 30 . Juni 1935 .

Nach einer Begründung , die Herr Oberkirchenrat
D. Dr. Friedrich zu dieſen beiden vorläufigen Geſetzen ,
zu dieſen Geſetzentwürfen gab , nahm der Aus⸗

ſchuß beide Entwürfe ohne Ausſprache einſtimmig

an , und er empfiehlt der Synode , ihre Zu⸗
ſtimmung zu beiden Geſetzen zu geben .

Einſtimmig angenommen .

Berichterſtatter Abgeordneter Mondon :

Ich fahre weiter und komme zu Nr .5 der Vor⸗

lage .
Das Geſetz unter Nr . 5 regelt die Frage , wie

freiwerdende Sitze in der Landes⸗

ſynode beſetzt werden ſollen . Die Verfaſſung

Regelung , daß die Mitglieder der Landesſynode auf
Grund von getrennten Liſten gewählt worden ſind ;
ſie hat aber keine Beſtimmung für den Fall , daß die

Mitglieder auf Grund einer Einheitsliſte gewählt
worden ſind . Das war aber bei der Wahl am

23 . Juli 1933 der Fall . Darum müßte ein Geſetz
über die Beſetzung freiwerdender Sitze geſchaffen
werden — und ein ſolches iſt Ihnen hiemit vor⸗

gelegt .
Der Verfaſſungsausſchuß beſchloß

ohne Ausſprache einſtimmig der Hohen Synode zu
empfehlen , ſie möge durch ihre Zuſtimmung
dieſes vorläufige Geſetz zu einem endgültigen er⸗
klären .

Einſtimmig angenommen .

Berichterſtatter Abgeordneter Mondon :

Ich gebe meinen Bericht zu Nr . 10 der Vorlage .
Dieſes Geſetz bedeutet den Abſchluß einer längeren
Entwicklung auf dem Gebiete der Verwaltung
des Kirchenvermögens . Dieſe Entwicklung
begann im Jahre 1806 . Damals wurden die beiden

großen chriſtlichen Kirchen in der Verwaltung ihrer
Angelegenheiten ſelbſtändig ; nur in der Vermögens⸗
verwaltung gab damals der Staat der Kirche keine

Zweite Sitzung .

volle Selbſtändigkeit . Das Kirchenvermögen wurde

vom Staat und von der Kirche gemeinſam verwaltet .

Die Einzelheiten , die damals durch Landesherrliche

Verordnung von 1862 beſtimmt wurden , intereſſieren
uns hier nicht .

Die Weimarer Verfaſſung ging einen Schritt
weiter und wollte auch auf dem Gebiet der Verwal⸗

tung des Kirchenvermögens der Kirche volle Selb⸗

ſtändigkeit geben . Deshalb erließ der Badiſche Staat

das Kirchenvermögens⸗Geſetz von 1927 . Es be⸗

ſtimmte folgendes : Sobald die Kirche durch Satzung
feſtgeſtellt habe , wie ihre Vermögensverwaltung ge⸗

ſchehen ſolle , und ſobald der Staat dieſe Satzung
genehmigt habe , gebe der Staat ſeine Zuſtimmung

zur freien Vermögensverwaltung der Kirche . Dieſe
Satzung konnte aber erſt dann von der Kirche erlaſſen
werden , wenn vorher die Frage der finanziellen

Leiſtung des Staates die Kir eregelt war .
hat darüber in § 96 Abſ . 1 nur für den Fall eine

no de en die i
Dieſe Regelung geſchah im Vertrag des Staates mit

der Kirche vom Jahre 1932 . Nun konnte ein Geſetz
über die Verwaltung des evangeliſchen Kirchenver⸗
mögens erlaſſen werden — dasjenige , das Ihnen
hier im Wortlaut vorliegt .

Der Ausſchuß empfiehlt der Hohen
Synode einſtimmig , durch Ihre Zu ſtimmung
dieſes vorläufige Geſetz zu einem endgültigen zu
erklären .

Einſtimmig angenommen .

Auf eine wiederholte Leſung der Geſetze unter

Nr . 3, 14 , 5 und 10 der Vorlage wird verzichtet .

Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes

über den

Entwurf eines kirchlichen Geſetzes ,

Vorläufige kirchliche Geſetze betr . ,

Anlage J Ziff . 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
11 , 12 und 13 .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Bergdolt :
Hohe Synode ! Die vorläufigen kirchlichen Ge⸗

ſetze unter den Punkten 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12
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und 13 des einzigen Artikels von dem Geſ etzentwurfe ,

Zweite Sitzung . 11

Das Geſetz unter OZ . 7 ſieht die Verſelbſtändi⸗vorläufige kirchliche Geſetze betreffend , beziehen ſich gung der Kirchengemeinde Wutöſ chingen vor .im weſentlichen alle auf die Errichtun

beſondere trifft dies zu für diejenigen Geſetze , die
unter Punkt 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 und 13 aufgeführt
ſind . Sie ſind jeweils hervorgerufen aus materiellen

Bedürfniſſen dieſer Gemeinden .

beſtehen Baubedürfniſſe , zu deren Erfüllung Orts⸗

kirchenſteuer erhoben werden muß . Die Verſelbſtän⸗
digung iſt deshalb nötig , weil nur eine ſelbſtändige
Gemeinde als öffentlich⸗rechtliche Körperſchaft Kir⸗

chenſteuer erheben kann , nicht aber eine Diaſpora⸗
gemeinde . In zweiter Linie ſind die Geſetze not⸗

wendig geworden infolge des Größerwerdens dieſer
Gemeinden durch Hinzuzug neuer evangeliſcher Ein⸗

wohner .

Außer aus dieſen materiellen Baubedürfniſſen
entſpringen die Geſetze weiterhin aber auch der

Abſicht einer großzügigen Aufteilung des geſamten
Hochſchwarzwaldes in ſ elbſtändige Kirchengemeinden ,
was insbeſondere im Gebiet des Feldbergs infolge
des immer ſtärker werdenden Fremdenverkehrs und

zur Befriedigung der damit auftretenden religiöſen
Bedürfniſſe dringend notwendig war .

Ich will nunmehr im einzelnen die Gemeinden

nennen , um die es ſich handelt , und jeweils vor⸗

tragen , um welche Baubedürfniſſe es ſich handelt .

Beim Geſetz OZ .1 . In St . Blaſien muß
eine Kirche gebaut werden — die auch bereits geplant
iſt und einen Koſtenaufwand von 90 000 F . l er⸗
fordert —, weil die evangeliſche Gemeinde aus dem

Kloſterrefektorium , das ſie bisher benützt hat , aus⸗
ziehen mußte wegen des Ankaufs dieſes Gebäudes

durch die katholiſche Kirche . Hier handelt es ſich alſo
um den erſten Fall einer ſolchen Verſelbſtändigung .

Das Geſetz unter OZ .2 betrifft die Gemeinde

Wollmatingen . Auch in Wollmatingen iſt
bereits der Kirchbau im Gang ; er ſoll für die Evan⸗

geliſchen längs des Unterſees dienen und wird einen

Koſtenaufwand von 65 000 N . erfordern .

ganeuer
ſelbſtändiger Kirchengemeindenz ins⸗

An allen Orten

Die Notwendigkeit dazu entſpringt aus dem Be⸗
dürfnis ſtärkerer Zuſammenfaſſung der Evangeli⸗
ſchen dieſes Gebietes ; mit Rückſicht darauf muß in
Stühlingen eine neue Pfarrſtelle errichtet und
ein neues Pfarrhaus zum Preiſe von 11000 . /
angekauft werden . Es ſoll alſo auch Wutöſchingen
eine eigene Kirchengemeinde werden .

Das Geſetz unter OZ .8 ſieht die Verſelbſtändi⸗
gung von Kirchzarten vor . In Kirchzarten ,
vor den Toren Freiburgs , iſt es notwendig gewor⸗
den , daß ein ſtändiger Pfarrer dort ſeinen Sitz hat ,
damit insbeſondere auch im Birklehof , der eine Ab⸗

teilung der Schloßſchule Salem bildet , regelmäßiger
Religionsunterricht erteilt werden kann . Deshalb
ſtelle ich den Antrag auf Annahme dieſes Geſetzes ,
durch welches dieſes Kirchzarten ſelbſtändige Kirchen⸗
gemeinde werden ſoll .

Das Geſetz unter OZ .9 ſieht ein Verſelbſtändi⸗
gung Löffingens , eine Erhebung zur ſelbſtän⸗
digen Kirchengemeinde vor , weil auch dort ein Bau⸗

bedürfnis aufgetreten iſt .

Das Geſetz unter OZ . 11 betrifft Bad Kro⸗

zingen . Bad Krozingen hat in den letzten Jahren
einen ſtärkeren Verkehr bekommen . Im nächſten Jahr
muß dort dringend eine kleine Kirche oder Kapelle
gebaut werden ; deshalb iſt es notwendig , auch hier
eine ſelbſtändige Kirchengemeinde zu errichten .

Die OZ . 12 betrifft Bonndorf . Auch dort

beſteht ein Baubedürfnis .

Genau ſo verhält es ſich mit dem Geſetz unter

OZ . 13, welches Stetten a . k. M. zum Gegen⸗
ſtand hat . Auch dort muß ein Gottesdienſthaus er⸗

richtet werden .

Zur Errichtung der ſelbſtändigen Kirchengemein⸗
den Löffingen und Bonndorf iſt noch zu bemerken ,
daß dieſe Errichtung — dann aber auch diejenige
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der Kirchengemeinde Stetten — insbeſondere auch

notwendig iſt zur intenſiveren Bearbeitung des

Gebietes zwiſchen den Gemeinden Donaueſchingen ,

Engen , Tengen und Blumenfeld .

Bei den bisherigen Ziffern hat es ſich , wie ſchon

ausgeführt , um Geſetze gehandelt , welche die Ver⸗

ſelbſtändigung von Kirchengemeinden zum Zweck

unter OZ .4 vorgelegt iſt , betrifft die Beſetzung

der Kirchenmuſikerſtellen . Hierzu iſt zu

ſagen : Eine geſetzliche Beſtimmung wurde des halb

notwendig , weil die Wahrnehmung gemacht wurde ,

daß bei der Beſetzung der Organiſtenſtellen durch

die Kirchengemeinden oft Bewerber , die im Kir⸗

chenmuſikaliſchen Inſtitut in Heidelberg ausgebildet

wurden . Deshalb muß die Landeskirche verlangen ,

daß die mit kirchlichen Mitteln ausgebildeten Muſiker

zu berückſichtigen ſind — und zwar in erſter Linie —

und daß bei beabſichtigten Abweichungen hiervon

der Oberkirchenrat gehört werden muß .

In der Ausſprache wurde von ſeiten des Vor⸗

ſtands des Landesverbandes der Kirchenchöre darauf

hingewieſen , daß dieſes Geſetz auch im Intereſſe

eines guten Aufbaues des Gottesdienſtes nach der

kirchenmuſikaliſchen Seite hin eine Notwendigkeit

iſt und daß deshalb ſeine Vorſchriften ein Stück

Zukunftsarbeit im geſamten deutſchen kirchenmuſika⸗

liſchen Leben bedeuten .

Der Ausſchuß erbittet Ihre Zuſtim⸗

mung zu dem unter OZ . 4 vorgelegten Geſetz ,
welches die Beſetzung der Kirchenmuſikerſtellen
betrifft .

Das Geſetz unter OZ . 6 betrifft die Kürzung

von Gehältern innerhalb der Landeskirche . Es

iſt deshalb notwendig geworden , weil die Tagung

der Landesſynode vom Frühjahr 1932 es damals

ablehnte , für die Landeskirche das Kirchgeld zu be⸗

willigen und vielmehr beſchloß , es ſolle der Aus⸗

gleich des Etats durch eine weitere Kürzung der
Gehälter für die Geiſtlichen herbeigeführt werden .
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hatten . Das nunmehr zu beſprechende Geſetz , welches

waren , gar nicht oder nicht genügend berückſichtigt

Zu dieſem Zweck wurden die kirchlichen Geſetze vom

13 . Mai 1932 und vom 22 . Juli 1932 erlaſſen . Das

erſtere ſah eine Kürzung von 10 / des Gehalts des

Kirchenpräſidenten und von 5 der Gehälter der

übrigen Mitglieder des Oberkirchenrates vor . Da

dieſe Kürzung aber nicht genügte , mußte das zweite

Geſetz vom 22 . Juli 1932 erlaſſen werden . Weil

beide Geſetze nur eine beſchränkte Gültigkeitsdauer

bis zum 31 . März 1933 hatten , wurden ſie durch

Geſetz vom 10 . März 1933 bis zum 31 . März 1934

und durch Geſetz vom 20 . März 1934 bis zum Ab⸗

lauf der Haushaltsperiode , alſo bis zum 31. März
1936 verlängert .

In der Ausſprache über dieſes vorläufige kirch⸗

liche Geſetz wurde gegenüber falſchen Vorſtellungen

der öffentlichen Meinung , daß die Pfarrer beſonders

gut geſtellt ſeien , folgendes zum Ausdruck gebracht :

Es iſt darauf hinzuweiſen , daß noch viel zu wenig

bekannt iſt , daß die badiſchen Pfarrer außer den

21/igen allgemeinen Gehaltskürzungen der Staats⸗

beamten noch eine beſondere Kürzung von weiteren

10 erfahren haben und daß durch dieſe beſondere

10 äige Kürzung der badiſchen Pfarrgehälter in

vielen Fällen eine große Notlage herbeigeführt wor⸗

den iſt , die beſondere Sorge bereitet . Es war die

einſtimmige Auffaſſung des Ausſchuſſes , daß —ſo⸗

bald es die finanziellen Verhältniſſe erlauben —die

Reſtitution des alten Zuſtandes und der Wegfall der

10 6der Sonderkürzung beſchloſſen werden ſoll . Es

war weiterhin die einhellige Auffaſſung des Aus⸗

ſchuſſes , daß die badiſchen evangeliſchen Pfarrer und

Beamten den beſonderen Dank dafür verdienen , daß

ſie auch weiterhin dem Geſamtwohl der Badiſchen
Landeskirche dieſes Opfer bringen .

Der Ausſchuß empfiehlt Ihnen deshalb

auch dieſes Geſetz unter Ziffer 6 zur Ann ahme .

Den Geſamtantrag habe ich Ihnen ſchriftlich vor —

gelegt ; er betrifft all die erwähnten einzelnen Geſetze ,

deren Genehmigung Sie ausſprechen ſollen .

Die unter Ziffer 1, 2, 4, 6 —9 und 11 - —13 des

Geſetzentwurfs , Vorläufige kirchliche Geſetze betr . ,

aufgeführten Geſetze wie auch der ganze Geſetz⸗
entwurf werden einſtimmig angenommen .



Präſident Fitzer gibt als Einlauf folgenden
Antrag der Fraktion der kirchlich - poſitiven Vereini⸗

gung bekannt :

Einig in der reſtloſen Bejahung des Zieles ,
unſerem von der nationalſozialiſtiſchen Bewegung
im Dritten Reich geeinten evangeliſchen Volk auch
zur kirchlichen Einheit zu verhelfen , erſucht die

badiſche Landesſynode den Herrn Landesbiſchof ,
bei der Reichskirche dahin vorſtellig zu werden ,
daß die Vorausſetzungen für eine tätige Mitarbeit

aller evangeliſchen Kräfte am Verfaſſungswerk ge⸗

ſchaffen werden , damit es zu einer innerlichen und

dauerhaften Überwindung der heute beſtehenden
Gegenſätze kommt .

Unterzeichnet iſt dieſer Entſchließungsantrag von

den Abgeordneten Dürr , Dittes und Wolf .
Ich werde dieſen Antrag ſpäter an dem dazu

geeigneten Zeitpunkt zur Beratung ſtellen .

Dann iſt ſoeben an den Präſidenten der badiſchen
Landesſynode ein Telegramm eingekommen , das

folgenden Wortlaut hat :

Ich erkläre im Einverſtändnis mit dem Reichs⸗
biſchof feierlich , daß bei Erlaß der neuen Reichs⸗
kirchenverfaſſung diesſeits kein verfaſſungsändern⸗
des Geſetz ohne dortige Zuſtimmung erlaſſen wird .

gez . Jägeer , Rechtswalter .

Das ſind Materien , die bei der ſpäteren Beratung
mit herangezogen werden müſſen . Sie werden ihre
Verwertung finden . Sie werden in dem Bericht des

Verfaſſungsausſchuſſes ihre Stelle zu finden haben .

Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes

über

die Eingabe ( das Telegramm ) des Georg Ziegler
in Neckarau vom 5. Juli d. J . , den ehemaligen

Pfarrvikar Friedrich Ziegler betreffend .

Berichterſtatter Abgeordneter Dr . Wolf :

Hohe Synode ! Beim Herrn Präſidenten der

Stnode ſind 2 Telegramme eingelaufen , die er Handlungen nicht voll verantwortlich zu machen iſt ,
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zur weiteren Behandlung dem Verfaſſungsausſchuß
überwieſen hat . Die Telegramme lauten :

„ Erwarte Schreiben an Herrn Reichsbiſchof ,
wie Herrn Miniſterpräſidenten Göring vom neun⸗

zehnten bzw . dreißigſten Juni in Ihren Händen .
Nein , das gibt es nicht , daß mein Sohn ein

Opfer einer jetzt ſchon jahrelang bewußten und

gemeinen Iſolierungspolitik eines D. Wurth und

ſeiner Spitzeln : Pfarrer Höflich und Konſorten
ihm gegenüber nun noch vollends werden ſoll .

gez . Georg Ziegler ,

Neckarau , Germaniaſtr . 38 . “

„ Ich frage bei Hoher Synode an , ob die Sache
meines Sohnes der Synode vorgelegt wurde , oder

ob man wieder von ſeiten des Herrn Landes⸗

biſchofs darum herumgeht , und ſo dieſe Sache
wiederum totzuſchweigen ſucht ! Zu vergleichen :
geſtriges Telegramm . Erbitte nun endlich end⸗

gültige Antwort .

gez . Georg Ziegler ,
Neckarau , Germaniaſtr . 38 . “

Die beiden Eingaben ſind aus ſich heraus nicht

verſtändlich ; ſie bedürfen der Erklärung . Es handelt

ſich um folgenden Tatbeſtand : Der Abſender der

Telegramme iſt der Vater des ehemaligen Pfarr⸗
vikars Friedrich Ziegler . Dieſer hat zuletzt in

Freiamt⸗Brettental als Pfarrvikar im Dienſt der

Landeskirche geſtanden . Schon im Laufe ſeiner frü⸗

heren Verwendung hatte Pfarrvikar Ziegler ſich

mehrfach dienſtliche Unregelmäßigkeiten zuſchulden
kommen laſſen , die zu Verſetzungen Anlaß gaben .

Endlich kam es dahin —als gelegentlich einer Kon⸗

firmationsfeier im April 1933 Pfarrvikar Ziegler
ein ſehr ungebührliches , geradezu abnormes Ver⸗

halten an den Tag legte —, daß auf Grund der

vom zuſtändigen Pfarrer und Kirchengemeinderat
darüber erſtatteten Berichte Pfarrvikar Ziegler ſeines
Amtes in Brettental enthoben und am 10 . April 1933

aus dem Dienſt der Landeskirche entlaſſen werden

mußte . Da es ſich offenbar um einen pſychopatho⸗

logiſch veranlagten Menſchen handelt , der für ſeine
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wurde ihm mit Entſchließung des Oberkirchenrats

vom 23 . Mai 1933 ein Unterhaltszuſchuß für die

Dauer eines weiteren Dienſtjahres zugebilligt . Spä⸗

ter wurde ihm noch vom Oberkirchenrat in Ausſicht

geſtellt : falls in ſeiner Aufführung eine entſprechende

Beſſerung eintrete , werde die Kirchenregierung aus

Mitleid ſich geneigt finden laſſen , ihm irgendeine

ſich findende Stelle im Dienſte der evangeliſchen

Landeskirche zu übertragen .

Inzwiſchen hat nun aber der entlaſſene Pfarr⸗

vikar Ziegler unaufhörlich Eingaben an den Ober⸗

kirchenrat gerichtet , deren Stil und Inhalt zweifels⸗

frei erkennen laſſen , daß es ſich bei ihrem Verfaſſer um

eine geiſtesgeſtörte Perſönlichkeit handelt . Zum Teil

ſind dieſe Eingaben unverſtändlich und verworren ,

zum Teil beziehen ſie ſich auf Perſonen und Dinge , die

gar nicht im Zuſammenhang mit dem Vorgetragenen

ſtehen . Im Drange , ſich ſein vermeintliches Recht

zu verſchaffen , iſt Z. noch weiter gegangen . Er hat
an den Reichspräſidenten und andere höchſte Re⸗

gierungsſtellen Beſchwerden gerichtet . Auch dieſe

Geſuche ſind derart abgefaßt , daß ſie den bereits ent⸗

ſtandenen Verdacht geiſtiger Erkrankung bei Z. be⸗

kräftigten .

Vom Oberkirchenrat iſt ihm infolgedeſſen empfoh⸗
len worden , ſich in der Pſychiatriſchen Klinik in

Heidelberg einer ärztlichen Behandlung zu unter⸗

ziehen ; er hat dieſer Aufforderung jedoch bis heute
keine Folge geleiſtet .

Wahrſcheinlich hat der kranke Sohn den Vater

beeinflußt , die verworrenen Telegramme an die

Synode zu richten . Sie geben offenbar dem unklaren

Gefühl einer Kränkung Ausdruck , die der Vater

ſeinem Sohne widerfahren glaubt .

Auf Grund dieſer Tatſachen und Eindrücke hat
der Verfaſſungsausſchuß einſtimmig den Beſchluß

gefaßt , durch ſeinen Berichterſtatter hier folgenden

Antrag zu ſtellen :

Die Hohe Synode wolle beſchließen , die Ein⸗

gabe des Georg Ziegler Vater abzulehnen , das

bisherige Verhalten des Oberkirchenrats in der

Angelegenheit zu billigen und die Sache zur

Zweite Sitzung .

weiteren Behandlung dem Oberkirchenrat zu über⸗

weiſen .

Einſtimmig angenommen .

Hierauf wird die Sitzung auf etwa eine Stunde

unterbrochen , um dem Verfaſſungsausſchuß zu er⸗

möglichen , ſich über den folgenden Punkt der Tages⸗

ordnung nochmals zu befaſſen .

Bericht des Verfaſſungsausſchuſſes

über

den Geſetzentwurf , die übertragung von Befugniſſen

der Organe der Vereinigten Evangeliſch⸗proteſtan⸗

tiſchen Landeskirche Badens auf die Deutſche Evan⸗

geliſche Kirche betreffend .

Berichterſtatter Abgeordneter Kobe :

Herr Landesbiſchof ! Hohe Synode !

Ihr Berichterſtatter iſt in der Lage , gerade dort

fortzufahren , wo er am Freitag , den 23 . Juni v. J .
mit ſeinem Bericht über die Verhandlungen des

Verfaſſungsausſchuſſes zur Frage des „ Umbaus der

Kirchenverfaſſung und der Zuſtändigkeit des Landes⸗

biſchofs uſw . “ aufgehört hatte : Was er dort in der

Einleitung über den Zuſammenhang der Bewegun⸗

gen in Staat und Kirche ausgeführt hat ( und was

auf Seite 44 der „ Verhandlungen der Landesſynode
in der ordentlichen Tagung vom 19 . —24 . Juni 1933 “

nachgeleſen werden kann ) , das gilt auch heute wieder :

Daß nämlich ſich die Form der Leitung der evan⸗

geliſchen Kirche in Deutſchland bis in die neueſte

Zeit in engſter Anlehnung an die Form der Staats⸗

leitung entwickelt und vollzogen hat , und daß es faſt

zwangsläufig geſchah , daß Anderungen dieſer (der

Leitung der Staatsform ) auch Anderungen jener
( der Form der Kirchenleitung ) nach ſich zogen

—

gerade ſo , als ob es ſich um zwei auch ihrem In⸗

halte nach gleichwertige Gebilde handele . Das mag

manchem Betrachter ſchmerzlich ſein — aber es iſt
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nun einmal ſo. Dieſe Erſcheinung geht von der

Tatſache aus , daß nach dem Beſchluß des Reichstags
von Speyer im Jahre 1526

— wonach „jeder Stand ſich in Sachen der Reli⸗

gion ſo verhalten möge , wie er es gegen Gott und

gegen den Kaiſer zu verantworten gedenke “ —

in Deutſchland die Kirchen unter dem unmittelbaren

ſtaatlichen Schutz errichtet und eingerichtet wurden :

„ Und ſo leben ſie fort “ , wie Leopold von
Ranke in ſeiner Geſchichte der Deutſchen Reformation
ſagt : „ wie ſiezum Leben kamen “ . So darf
es nicht wundernehmen , daß die Herſtellung der

Einheit des deutſchen Volkes unter der Führung
Adolf Hitlers zuletzt durch das bekannte Geſetz vom
30 . Januar d. J . die alte Sehnſucht vieler unſrer
Glaubensgenoſſen nach Zuſammenfaſſung und ein⸗

heitlicher Leitung der einſtigen 28 Landeskirchen in

Deutſchland zu dem Tatwillen hat werden laſſen,
dieſe Zuſammenfaſſung unter einer einheitlichen
Leitung nun auch herbeizuführen .

So haben nun , dem Beiſpiel ihrer Parteigenoſſen
in anderen deutſchen Kirchengebieten folgend , die

Mitglieder der „ Deutſchen Chriſten “ im Erweiterten

Oberkirchenrat am 5. Juni d. J . den Antrag ein⸗

gebracht,

„die Landesſynode einzuberufen und ihr einen

Geſetzentwurf über die Eingliederung der Badi⸗

ſchen Landeskirche in die Reichskirche vorzulegen “ .

Der Erweiterte Oberkirchenrat hat darüber verhan⸗
delt, die Entſcheidung aber vertagt , um den poſitiven
Mitgliedern die Möglichkeit zu geben , ſich mit ihren
Freunden darüber zu beraten .

Am 23 . Juni beſchloß der Erweiterte Ober⸗
kirchenrat zu dem erſten Teil des deutſchchriſtlichen
Antrags , die Landesſynode auf den 4. Juli einzu⸗
berufen . Dieſer Synode wurde ſeitens des Erwei⸗
terten Oberkirchenrats keine Geſetzesvorlage über die

Eingliederung gemacht ; es wurde ihr lediglich der

Antrag der Mitglieder der „ Deutſchen Chriſten “ im

Erweiterten Oberkirchenrat zugeleitet . Nach Be⸗

ſprechung im Verfaſſungsausſchuß , ob die Vorlage
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eines Geſetzentwurfes herangereift ſei , beſchloß der

Erweiterte Oberkirchenrat , den Antrag der „Deut⸗
ſchen Chriſten “ zum Geſetzentwurf zu erheben , und
legte ihn dem Verfaſſungsausſchuß zur Beratung
vor . Dieſer beſchäftigte ſich nun mit der Vorlage
in ſeinen Sitzungen am 4. , 5. und 6. Juli .

Nachdem der Rechtsreferent des Oberkirchenrates
die rechtlichen Beſtimmungen der Geſetzesvorlage
und deren Auswirkungen kurz erläutert und der

Fraktionsführer der „ Deutſchen Chriſten “ die Ein⸗

bringung der Vorlage unter anderem unter Hinweis
auf die erſchütternden Ereigniſſe vom 30 . Juni d. 5
unter deren Eindruck wir doch alle ſtünden , kurz
motiviert hatte , ſkizzierte ein Vertreter der „ Deutſchen
Chriſten “ den Werdegang der Verfaſſung der deut⸗

ſchen evangeliſchen Kirchen von ihrer Entſtehungs⸗
zeit bis heute . Er hob beſonders hervor , wie der

deutſche Reformator ſeinen urſprünglichen und ide⸗
alen Kirchenbauplan vom Jahre 1523 unter ſchmerz⸗
lichen Erfahrungen und Enttäuſchungen habe auf⸗
geben müſſen , und wie ſich dann unter ſeiner Leitung
die evangeliſchen Kirchen in Deutſchland — ſehr
zum Unterſchied von anderen Kirchengebilden —

nicht von unter her konſtituierten : Während ſich
ſonſt die Ideen der Reformatoren oft im Wider⸗

ſpruch gegen die Staatsgewalt durchſetzten , wurden

die evangeliſchen Kirchen in Deutſchland unter dem

unmittelbaren Schutz der Staatsgewalt errichtet und

erhalten , — und ſo ſei es gekommen , daß die poli⸗
tiſchen Ereigniſſe in Deutſchland jeweils auch für
die evangeliſchen Kirchengebilde und Kirchengebiete
von den einſchneidendſten Folgen begleitet geweſen
ſeien . So habe zum Beiſpiel auch die Grenzziehung
des heutigen Baden durch den ſeinerzeitigen fremden
Gewalthaber Napoleon die Zuſammenfaſſung der

verſchiedenen Kirchengebiete unſeres Landes in der

Union zur ſchließlichen Folge gehabt : was Wunder ,
daß die Aufhebung dieſer Grenzen durch den deut⸗

ſchen Führer nun auch wieder die Sehnſucht nach
einer lebensvollen Einheit der deutſchen evangeliſchen
Kirche aufs neue belebt und den Willen , ſie herbei⸗

zuführen , neu geſtärkt habe !

Gewiß hätten wir ſchon den „ Kirchenbund “ mit

ſeinem Präſidenten gehabt : Aber das ſei doch ein
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blutleeres Gebilde geblieben , das ſich keiner Volks⸗

tümlichkeit bei unſerem evangeliſchen Kirchenvolke

erfreut habe . Wohl müßten wir bereit ſein , bei einem

ſolchen Zuſammenſchluß auch Opfer zu bringen und

ſogar kirchliche Lieblingsgedanken aufzugeben ; aber

auch unſeren Vorfahren ſei es nicht anders gegangen .

Ziuletzt ſpricht er dem anweſenden Landesbiſchof

gegenüber den Wunſch aus , er möge für das badiſche

evangeliſche Volk dasſelbe tun , was Hindenburg mit

der Beibehaltung ſeiner Präſidentſchaft bei der Re⸗

gierungsübernahme Hitlers für das deutſche Volk

getan habe .

Nun ſpricht der erſte Sprecher der Kirchlich⸗Poſi⸗
tiven im Namen ſeiner Gruppe ein Ja zur Reichs⸗

kirche . Sie ſähen ihre Aufgabe wohl nicht darin ,

landeskirchliche Territorien und Kirchen zu erhalten ;
aber ſie ſagten Ja nur zu einer Kirche . Wenn

der Vorredner Recht habe mit ſeiner Schilderung
des kirchengeſchichtlichen Weges , ſo ſei dieſer ſeit⸗

herige Weg eben ein Fehlweg . „Kirche “ ſei nur zu

bauen aus dem Weſen der Kirche heraus , wie ſie

im Artikel VII der Auguſtana beſtimmt ſei : So

müſſe auch die Reichskirche vom Bekenntnis

her gebaut werden . Gegen die ſeitherige äußerliche
Eingliederung der einzelnen Landeskirchen in die

Reichskirche hätten ſie die ernſteſten Gewiſſens⸗
bedenken —, die ſie anzuerkennen bitten . Es ſei
doch jetzt ſo , daß wir auf dem bisherigen Weg zu
einer immer größeren Verwirrung und Spaltung
gekommen ſeien . Dazu komme , daß man die neue

Ordnung dadurch ſchaffe , daß man ſich über die —

bereits geſetzlich feſtgelegte — Ordnung von 1933

hinwegſetze . Auch ſei man mit der Anwendung des

Führerprinzips auf die Kirche nicht kirchlich ver⸗

fahren , — wie auch die Unterſtellung des Landes⸗

biſchofs unter den Reichsbiſchof mit dem evange⸗

liſchen Kirchenbegriff nicht vereinbar ſei . Es ſei doch
gerade jetzt der Verfaſſungsausſchuß der Deutſchen
Evangeliſchen Kirche zuſammengerufen —und deſſen
Arbeiten ſollten abgewartet werden , bevor wir ſelbſt
eine Entſcheidung träfen .

Deshalb ſeien ſie gegen den Antrag der „ Deut⸗
ſchen Chriſten “ , wollten aber auch weiterhin um die
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Einigung in der Kirche ringen . Sie folgten ja ſelbſt

auch nur der Entwicklung der politiſchen Bewegung ,

wenn ſie einen längeren Weg zur Herſtellung der

Einigung gingen .

Dieſe Ausführungen wurden ergänzt durch einen

weiteren Vertreter der Kirchlich⸗poſitiven Gruppe ,

der als Laie , und zwar als junger Laie ſprechen

möchte . Er erinnert an ein Wort Stapels , wonach

es nicht auf den „chriſtlichen Staat oder die ver⸗

ſtaatlichten Chriſten ankommen ſolle , ſondern auf die

Chriſten im Staat “ : Einzig und allein das

Verharren in der chriſtlichen Bindung gebe dem

Staat die Menſchen , deren er bedürfe . Das müſſe

der Standpunkt des Laien ſein , wo es ſich weder

um eine rein theologiſche Sache der Pfarrer noch

um eine ſolche der Juriſten handle . Eine deutſche

evangeliſche Kirchenverfaſſung könne nicht eine

Sammlung geſchriebener Sätze — ſie müſſe vielmehr
der Ausdruck eines lebendigen Wachstums ſein .

Schon während des Krieges und erſt recht nach

ihm hätten die Jungen um die reformatoriſche Er⸗

neuerung der Kirche gerungen — und ſie ringen

immer noch darum . Wie ſein Vorredner weiſt auch

er auf den ſchmerzlichen Weg hin , den die Kirchen⸗

bildung bis jetzt in Deutſchland gegangen ſei : Das

könne doch nur eine Warnung vor allem Forma⸗
lismus und einer rein juriſtiſchen Einigung ſein .

Jedenfalls dienten wir jetzt der Kirche ſchlecht , wenn

wir wieder die äußeren Staatsformen nachahmten ;
das ſei doch nur ein Ausweichen vor der ſchwereren

Aufgabe , die Kirche von innen heraus zu bauen . Sie

hätten die gute Hoffnung , daß die Kirche wachſe
und daß die Reichskirche auch werde ohne Zwang
und daß dann eine Kirche herauskomme , die dem

Weſen der Kirche wirklich entſpreche .
Ein Vertreter der „ Deutſchen Chriſten “ ſchließt

die Erörterung der erſten Sitzung , indem er den

Ausführungen ſeines Vorredners in vielem bei⸗

pflichtet ; nur ſieht er gerade jetzt die Zeit , den for⸗
malen Rahmen für die Kirche zu ſchaffen und zu

ſchließen , gekommen , weil die innere weltanſchauliche
Einheit ſchon vorhanden und die Sehnſucht nach

einer einheitlichen Kirche und das Wollen , ſie herbei⸗

zuführen , in unſerem Kirchenvolk allgemein da ſei.



Den Fehler von 1919 zu wiederholen — indem man
etwa nur einen Abklatſch der ſtaatlichen Verfaſſung
für die Einrichtung der Kirche herbeiführe —, liege
ihm und ſeinen Freunden fern ; es handle ſich aber

darum , die Sehnſucht der evangeliſchen Deutſchen
jetzt zu erfüllen .

Die Ausſprache der zweiten Sitzung des Aus⸗

ſchuſſes wird eröffnet durch einen Sprecher der

„ Deutſchen Chriſten “ . Er fordert unbedingte Offen⸗
heit und Klarheit über die Gegenſätze , die zwiſchen
den beiden kirchlichen Gruppen beſtehen und hebt
dabei hervor , daß der Vorwurf der nicht ganz klaren

Stellung der anderen zum neuen Staat nicht halb
ſo ſchlimm ſei als die Vorwürfe der „Ketzerei “ und
der „Irrlehre “ , die man ſeiner Gruppe mache . In
leidenſchaftlichen Ausführungen ſetzte er auseinander ,
wie er und ſeine Freunde im Glauben und Bekennen
von den anderen ſich nicht übertreffen ließen . Dieſer
verletzende , überhebliche und unchriſtliche Richtgeiſt
müſſe endlich ausgerottet werden . Wir würden doch
alle nur ſelig durch den Glauben an unſeren Herrn
Jeſus Chriſtus , den Heiland und Erlöſer — nicht
aber durch das Bekenntnis zu einem „Bekenntnis “!
Er erinnert daran , wie die erſte evangeliſche „ Union “
— nämlich die der Brüdergemeinde — eine Union
des Glaubens und der brüderlichen Liebe geweſen
ſei ohne beſonders formuliertes Bekenntnis ; auch
daran , wie unſere „unierte “ Badiſche Kirche nicht
durch die Theologen , ſondern durch die Laien herbei⸗
geführt worden ſei . Er macht den anderen zum Vor⸗

wurf , daß ſie ja nicht eine Volkskirche wollten , ſon⸗
dern eine ecclesiola in ecclesia , ein Kirchlein in
der großen Kirche , während doch die Volks gemein⸗
ſchaft als eine Gottesſchöpfung deutlich auf etwas
anderes hinweiſe . Er richtet den Appell an die

Poſitiven , doch die Hand nicht zurückzuſtoßen , die
man ihnen entgegenſtrecke . „ Die Stunde der Ent⸗

ſcheidung iſt da ! Wollt ihr d arum nicht mit⸗

machen , weil andere anfingen ? ! Wollt ihr die hiſto⸗
riſche Schuld auf euch laden , daß die Evangeliſchen
nicht zuſammenkommen ? Iſt uns nicht die Haupt⸗
ſache — nämlich Kultus und Bekenntnis — zuge⸗
ſichert ?! “ Endlich bittet er den Landesbiſchof — der
doch für uns alle da ſei —, angeſichts des offenbaren
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Zwieſpaltes in unſeren Reihen von ſeinem Seel⸗
ſorgeramt Gebrauch machen zu wollen .

Ein weiterer Vertreter der „ Deutſchen Chriſten “
hält der anderen Gruppe vor , ſie ſagten : „ jetzt
nicht , aber ſpäter “ —in der Hoffnung auf neue ,

für ſie günſtigere Situationen ; ſie ſagten „ ſo nicht “:
aber man ſolle doch beweiſen , daß durch die Geſetzes⸗
vorlage wirklich die Verfaſſung vom 11 . Juli 1933

überſchritten worden ſei . Es ſcheine ihm , daß es bei
den Gegnern ſich mehr um eine Perſonen⸗ als um
eine Sachfrage handle , mehr um die Frage : Müller
oder Bodelſchwingh . Wäre dieſer Reichsbiſchof ,
ſo würde der Widerſpruch wohl ſofort verſtummen .

Das Schlimmſte aber ſei das Mißtrauen und der

Vorwurf , als ſei das Bekenntnis der Kirche in

Gefahr , als ſei „ das Wort “ , als ſei die Bibel nicht
ſicher : in dieſem Vorwurf hätten ſich Lutheraner
und Reformierte zuſammengefunden . Dabei müßten
ſich die in der Barmener Synode vereinigten Gegner
der jetzigen Kircheneinheit gefallen laſſen , von einem

Mann wie Elert der offenbaren Häreſie geziehen zu
werden .

Zuletzt ſetzt er dem „ Es kann nicht ſein ! “ der

Poſitiven das „ Es muß ſein ! “ ſeiner Freunde gegen⸗
über .

Dieſen Vorwürfen der beiden deutſch - chriſtlichen
Redner gegenüber macht nun der Sprecher der

Poſitiven geltend , daß auch ſie keine „ Gemeinde der

Heiligen “ gründen , ſondern Volkskirche ſchaffen
wollten . Den Vorwurf , auch ſie hätten mit der Art

ihrer Arbeit bisher das Volk nicht gewonnen , weiſt
er zurück mit dem Hinweis darauf , daß auch der

Herr Jeſus das Volk nicht „ gewonnen habe “ . Man

möge doch nicht überſehen , daß die Predigt des

Evangeliums immer auch eine Scheidung aufrichte .

Eine nicht ganz leicht zu verſtehende Außerung
des Redners ruft eine ungeheuere Erregung hervor ,
die aber durch gütliche Auseinanderſetzung und Klä⸗

rung alsbald beigelegt wird .

Ein weiterer Redner der Poſitiven verwahrt ſich
im Namen ſeiner Freunde gegen die beiden Vor⸗

würfe , die von ſeiner Gruppe als beſonders bitter

empfunden werden müßten , gegen den der „ Reaktion “

3
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und gegen den der „Heuchelei “ . Man möge doch

bedenken , daß der kirchenpolitiſche Kampf ſich nicht

nur in Baden , ſondern im ganzen Reich abſpiele , und

die Beobachtung deſſen , was da vor ſich gehe , habe

ſie mit Mißtrauen gegen den Weg erfüllt , der nun

auch hier eingeſchlagen würde : Da ſollten wir ein⸗

gegliedert werden in eine Größe , die wir überhaupt

nicht kennten ; das ſei ein Vorgehen auf einem Weg ,
der ein Trümmerfeld , ein kirchliches Chaos zur

Folge habe . Es ſeien doch gewiß auch noch andere

Wege da als der , den der Reichsbiſchof gegangen

ſei . Jedenfalls aber dürften wir auf dem Weg zu

dem Ziel , die Volkskirche zu finden , nicht die kirchlich

lebendigen Kreiſe verlieren . Auch Luther habe an

der Geſtaltung ſeiner Kirche ſchwer getragen . Wir

ſollten einen ganz anderen Weg einſchlagen , um die

rechte „geeinte “ , die wirklich einheitliche Kirche zu

finden . Kirche ſei überhaupt ein Doppeltes . Sie

müſſe etwas allen Offenes , um alle Werbendes

—andererſeits aber auch etwas Feſtſtehendes ſein ,
von einem unaufgebbaren Zentrum her . Was jetzt
gemacht werde , komme ihm vor wie eine Feldſcheuer
mit einem großen Dach , unter dem nichts ſei —ſtatt
eines ſinnvollen Kirchenbaues .

Unter begreiflicher Spannung der zahlreich zur

Sitzung der Kommiſſion erſchienenen Teilnehmer er⸗

greift der Herr Landesbiſchof das Wort . Er erklärt ,
er habe die Einberufung der Synode vollzogen ,
damit einmal Gelegenheit gegeben werde zu einer

herzlichen Ausſprache — wenn auch vorauszuſehen
geweſen ſei , daß unter Umſtänden dabei die Wogen
hoch gehen würden . Er ſei ſtets ein Gegner der

gegenſeitigen Verketzerung geweſen und bitte auch
jetzt wieder , die Verhandlungen im gegenſeitigen
Verſtändnis füreinander zu führen . „ Ich bekenne

mich zur gemeinſamen , zur geeinigten Deutſchen
Evangeliſchen Kirche . Ich hätte vielleicht einen an⸗
deren Weg gewünſcht : einen langſameren , aber er⸗

freulicheren . “ Warum man nicht von außen nach
innen gehen könne , das ſehe er nicht recht ein . Seiner

Anſicht nach ſei die Einheit der Kirche nicht mehr
aufzuhalten : ſie müſſſe nun kommen ! Trotz aller

Einwände , die er wohl zu würdigen wiſſe — etwa

dem , daß man ſich wohl auch eingliedern wolle , aber
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nicht dieſer Kirche ; oder dem , daß vielfach von

der Reichskirchenleitung keine klare Linie eingehalten

worden ſei — ſtehe er auf dem Standpunkt , daß alle

perſönlichen Bedenken zurückgeſtellt werden müßten ,

um das Ziel zu erreichen . Seine wirklichen Be⸗

denken ſeien dieſe :

Einmal , daß die ganze verfaſſunggebende Ge⸗

walt der Reichskirche übertragen werden ſolle : eine

Beſtimmung , von der er ſchwere Komplikationen

befürchte , vor allem für das Perſonalgebiet der

Kirchenführung . Doch ſei er bereit , auch dieſe Be⸗

denken zurückzuſtellen im Vertrauen auf die in Aus⸗

ſicht geſtellte feierliche Erklärung , daß die Reichs⸗

kirchenregierung ſolche verfaſſungsändernde Eingriffe

nicht machen würde .

Zum andern , daß nach dem Wortlaute der Vor⸗

lage die Berufung und Abberufung des Landes⸗

biſchofs „ im Benehmen mit der Landesſynode er⸗

folgen ſolle “. Wir hätten doch voriges Jahr gerade

den Grundſatz aufgeſtellt , daß eine ſolche Berufung

oder Abberufung nicht dem Wechſel einer Mehr⸗

heit der Landesſynode ausgeſetzt ſein dürfe .

Zum dritten : Die Beſtimmung , daß die Pfarr⸗

beſetzung nur auf Vorſchlag des Landesbiſchofs durch

die Reichskirchenleitung geſchehen ſolle , halte er —

abgeſehen von der Beſchränkung des ſeitherigen lan⸗

desbiſchöflichen Rechtes — für eine praktiſche Un⸗

möglichkeit ; auch gehe dieſe Beſtimmung weit über

die Forderung der Reichskirchenleitung hinaus .

Zuletzt bittet er um ernſtliche Berückſichtigung

'oieſer Bedenken , weil er ſonſt eine gefährliche Spal⸗

tung in unſerem Kirchenvolk befürchten müſſe .

Unter lebhafter Zuſtimmung der deutſch⸗chriſt⸗

lichen Mitglieder der Kommiſſion ſpricht ein Ver⸗

treter dieſer Gruppe dem Herrn Landesbiſchof herz⸗

lichen Dank für ſeine Erklärung aus und beantwortet

die vorgebrachten Bedenken dahin :

daß erſtens die Geſetzgebung in der künftigen

einheitlichen Kirchenleitung unmöglich geteilt werden

könne , daß alſo die Beſtimmungen des 8 1 der Vor⸗

lage unmöglich geändert werden könnten ; er bittet ,

doch Vertrauen zu der zu erwartenden feierlichen
Erklärung des Rechtswalters der Deutſchen Evan⸗
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geliſchen Kirche zu haben , der dieſe Erklärung nicht
nur in ſeinem Namen , ſondern in dem der Reichs⸗
kirche abgeben werde ;

zweitens : Die Beſtimmung des 83 der Vorlage ,
Berufung und Abberufung des Landesbiſchofs be⸗

treffend , habe gerade den Zweck , das landsmänniſche
Intereſſe zu ſichern ;

drittens : Auch die Beſtimmung der Pfarr⸗
beſetzung bedeute ein Entgegenkommen gegenüber
dem landsmänniſch Wünſchenswerten .

Er ſchließt ſeine Ausführungen mit einem kräf⸗
tigen Appell , in Anbetracht der gegenwärtigen Not⸗

zeit bei der Entſcheidung über die von ſeiner Gruppe
eingebrachte Vorlage zuſammenzugehen und die Er⸗

wartung des evangeliſchen Kirchenvolkes nicht zu
enttäuſchen .

Der Vorſitzende des Ausſchuſſes ſchlägt den bei⸗
den Gruppen eine nochmalige Beratung der Beden⸗
ken des Herrn Landesbiſchofs in ihren Fraktionen
vor ; ein Vorſchlag , der die Unterſtützung der Kom⸗

miſſion findet .

Der Rechtsvertreter des Oberkirchenrats wies

darauf hin , daß durch die § § 3 und 4 der Vorlage
— welche die Lage der Landeskirche verbeſſern ſoll⸗
ten — dieſe Lage verſchlechtert würde , wenn die ge⸗
nannten Beſtimmungen in Kraft träten . Vor allem
ſollte der §S 3 der Vorlage entfernt werden . Wie der
Herr Landesbiſchof , halte auch er die Beſtimmung
über die Pfarrbeſetzung für praktiſch unausführbar .

In der letzten Sitzung ( vom 6. Juli ) verlieſt
zunächſt der Vorſitzende eine Eingabe des Kirchen⸗
ausſchuſſes von Unteröwisheim und ſchlägt die Über⸗

weiſung dieſer Eingabe als Material an den Ver⸗

faſſungsausſchuß vor , was allgemeine Zuſtimmung
findet .

Nun gibt der Sprecher der poſitiven Gruppe eine

Erklärung ab, die hernach auch als Antrag der

Kommiſſion übergeben wird und folgenden Wort⸗
laut hat :

„Einig in der reſtloſen Bejahung des Zieles ,
unſerem von der nationalſozialiſtiſchen Bewegung
im Dritten Reich geeinten evangeliſchen Volk auch
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zur kirchlichen Einheit zu verhelfen , erſucht die
Badiſche Landesſynode den Herrn Landesbiſchof ,
bei der Reichskirche dahin vorſtellig zu werden ,
daß die Vorausſetzungen für eine tätige Mitarbeit
aller evangeliſchen Kräfte am Verfaſſungswerk
geſchaffen werden , damit es zu einer innerlichen
und dauerhaften Überwindung der heute beſtehen⸗
den Gegenſätze kommt . “

Dazu erklärt der Sprecher der „ Deutſchen Chriſten “
im Namen ſeiner Gruppe : Es gäbe kein Zurück mehr
auf dem Weg , den wir nun gehen müßten ; durch
die inzwiſchen von ſeiner Gruppe an der Vorlage
gemachten Abänderungen habe man auch den Poſi⸗
tiven zur Annahme der Geſetzesvorlage goldene
Brücken gebaut ; die Erklärung der Poſitiven habe
nur noch einen platoniſchen Wert , ſo daß ihr von
ſeiten der „ Deutſchen Chriſten “ nicht ſtattgegeben
werden könne . Durch den ſeiner Gruppe gegenüber
wiederholten Vorwurf der „ Irrlehre “ ſei eine un⸗
überbrückbare Kluft befeſtigt worden . Die Erklärung
ſei offenbar nur ein Ausweg der Poſitiven Gruppe ,
welche von Bindungen nicht loskommen könne , die

ſie mit außerhalb Badens ſtehenden kirchlichen Krei⸗

ſen ( wie in Ulm und Barmen ) eingegangen ſei .
Sie —die Vertreter der Poſitiven Gruppe — könn⸗

ten jetzt ihren eigenen Freunden keinen größeren
Dienſt erweiſen als den , daß ſie der — inzwiſchen
noch veränderten — Geſetzesvorlage zuſtimmten .

Auf die direkte Frage von deutſch⸗chriſtlicher
Seite , wie es mit den eingegangenen Bindungen der

Poſitiven , beſonders an die Beſchlüſſe der Barmener

Synode , ſtehe , erklärt der poſitive Sprecher : daß ſie
wohl jenen Grundſätzen zugeſtimmt , ſich aber keines⸗

wegs gebunden oder verpflichtet hätten .

Nun erklärt der Herr Landesbiſchof , daß er bereit

ſei , in Anbetracht der in der Vorlage noch in ſeinem
Sinne vorzunehmenden Anderungen ſeine geſtrigen
Bedenken fallen zu laſſen ; er habe aber hierzu noch
eine Anfrage : „ Warum vom 8S2 des Geſetzes vom

1. 7. 1934 VBl . S . 69 nur der Abſatz 1 in den Ent⸗

wurf übernommen ſei und nicht auch der Abſatz 2,

der von der Berufung des Landesbiſchofs auf

Lebenszeit und von der Unmöglichkeit ſeiner Ab⸗
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berufung durch die Landesſynode handelt ? Falls

dieſer Punkt noch geklärt werde , ſähe er in der Vor⸗

lage den Ausdruck des entſchloſſenen Willens , zu

einer einigen und einheitlichen Kirche zu kommen . “

Darauf zieht ſich die Gruppe der „ Deutſchen

Chriſten “ zur nochmaligen Beratung zurück und teilt

als deren Ergebnis mit , daß nunmehr einſtimmig
der ganze 8 2 des genannten Geſetzes in die

Vorlage übernommen ſei .

Nun wird über den vorhin genannten Antrag

der Poſitiven abgeſtimmt : von der Kommiſſion wird

er mit 7 gegen 6 Stimmen abgelehnt .

Der Vorſitzende gibt die inzwiſchen erfolgte

Abänderung der Geſetzesvorlage der „ Deutſchen

Chriſten “ bekannt . Dieſe Vorlage hat nun folgenden
Wortlaut :

Kirchengeſetz .

Die Übertragung von Befugniſſen der Organe der

Vereinigten Evang . ⸗prot . Landeskirche Badens

auf die Deutſche Evang . Kirche betr .

Die Vereinigte Evang . ⸗prot . Landeskirche Ba⸗

dens iſt willens , das Werk der Einigung der deut⸗

ſchen evangeliſchen Landeskirchen unter Führung
der Deutſchen Evang . Kirche mit zu vollenden .

hoheit , ſoweit nicht Bekenntnis und Kultus in

Frage kommen , einer geeinten Deutſchen Evang .
Kirche zu übertragen . Zur Vorbereitung dieſes

Erweiterten Oberkirchenrats folgendes Kirchen⸗

geſetz beſchloſſen :

8 1.

Die Befugniſſe des Landesbiſchofs , des engeren
und des erweiterten Evang . Oberkirchenrats und

der Landesſynode werden auf die Deutſche Evang .
Kirche mit der Ermächtigung übertragen , auch ver⸗

faſſungsändernde Kirchengeſetze zu erlaſſen . Der

Reichsbiſchof kann vorbehaltlich der Einſchränkung
der 58 2 —4 dem Landesbiſchof Weiſungen er⸗

teilen .

Sie erklärt deshalb ihre Bereitſchaft , ihre Kirchen⸗

Werkes hat die Landesſynode auf Vorlage des
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§ 2.

Die übertragenen Befugniſſe und die Weiſun⸗

gen des Reichsbiſchofs beziehen ſich nicht auf Be⸗

kenntnis und Kultus . Die Vereinigte Evang . ⸗prot .

Landeskirche Badens bleibt inſofern gemäß Art . 2

Ziff . 3 der Verfaſſung der Deutſchen Evang .

Kirche vom 11 . Juli 1933 ſelbſtändig .

§ 3.

Die § 8 2 und 8 des kirchlichen Geſetzes vom

1. Juli 1933 , den vorläufigen Umbau der Ver⸗

faſſung der Vereinigten Evang . ⸗prot . Landeskirche
Badens betr . ( VBl . S . 69 und 82 ) , werden auf⸗

recht erhalten .
§ 4.

Die Verwaltung und Verfügung über das

zweckgebundene Kirchenvermögen bleiben dem

Evang . Oberkirchenrat oder der an ſeine Stelle

tretenden Bezirkskirchenbehörde der Deutſchen

Evang . Kirche vorbehalten . Die Erträgniſſe dieſes

Vermögens ſind ausſchließlich den ſtiftungs⸗

gemäßen Zwecken zuzuführen .
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Der zwiſchen dem Badiſchen Staat und der

Vereinigten Evang. ⸗prot. Landeskirche Badens ab⸗

geſchloſſene Kirchenvertrag vom 14 . 11 . 1932 bleibt

aufrecht erhalten und kann ohne Zuſtimmung des

Landesbiſchofs nicht geändert werden .

§ 6.

Entgegenſtehende Beſtimmungen finden keine

Anwendung . Das Kirchengeſetz tritt mit ſofortiger
Wirkung in Kraft .

Kaäkksrühe , deßßß ;

Der Landesbiſchof
der Vereinigten Evang . ⸗prot . Landeskirche

Badens .

In raſcher Folge wird die Abſtimmung über die

einzelnen Paragraphen vorgenommen . Es ergibt ſich
jeweils eine Annahme der einzelnen Beſtimmungen
mit einer Mehrheit von 7 gegen 6 Stimmen . Mit

derſelben Mehrheit wird das ganze Geſetz von der

Verfaſſungskommiſſion angenommen .

Damit bin ich am Ende meines Berichtes .



Hohe Synode !

Es hat damit Ihre Kommiſſion der gegenwär⸗
tigen Landesſynode ein Geſetz zur Annahme empfoh⸗
len , das keinen anderen Zweck hat als den , endlich
die Einigung der deutſchen evangeliſchen Landes⸗

kirchen unter der Führung der Deutſchen Evange⸗
liſchen Kirche herbeizuführen . Genau ſo wie die
Väter unſerer evangeliſchen Landeskirchen auf dem

Reichstag von Speyer im Jahre 1526 haben wir
der Geſetzesvorlage unſere Zuſtimmung gegeben —

ſo, wie wir es gegen Gott und gegen den gott⸗
gegebenen Führer unſeres Volkes ( — der damals
Kaiſer Karl V. war —) verantworten können . Wir
nehmen dafür und für uns in Anſpruch , daß es eine

0 K Tat aus dem Glauben iſt . Wie jede Glaubenstat ,
u K ſo iſt auch dieſe ein Wagnis — aber auf niemand

anderen als auf den Herrn der Kirche hin , den wir
um ſeinen Segen für unſer menſchliches Tun bitten ,
aus tiefſtem Herzen bitten , zum Heil unſerer teueren
Kirche , zum Segen für unſer geliebtes deutſches Volk
und Reich .

Die Gewißheit aber , daß Gott mit uns iſt , mahnt
uns , wie einſt einer unſerer großen Reformatoren
die evangeliſchen Gemeinden gemahnt hat :

„ Behalte ein jeder ſeine kleinen Unterſchiede ;
ſtreiten wir nicht darum ! “

Aber mit einem Sinne laſſet uns eine ge⸗
ſchloſſene Kolonne bilden und unter dem Herzog
unſerer Seligkeit vom Standpunkt des Kreuzes aus
eindringen in die Länder der Finſternis und des
Todes —getreu der Loſung : „ Unſer Glaube iſt der
Sieg , der die Welt überwunden hat ! “

Zur allgemeinen Ausſprache erhält
das Wort

Abgeordneter Dürr :

Hohe Synode !

Im Namen der Fraktion der Kirchlich -poſitiven
Vereinigung habe ich folgende Erklärung zu dem
Antrag der „Deutſchen Chriſten “ auf Eingliederung
unſerer Landeskirche in die Reichskirche abzugeben :
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Im evangeliſchen Volk lebt heute die Hoffnung
auf eine wirkliche Einigung ſeiner Kirche . Sie lebt
auch in uns . Solche Hoffnung kommt aus der
inneren Erneuerung des reformatoriſchen Kirchen⸗
bewußtſeins , wie ſie in den Kriegsjahren begann
und bis heute ſich fortgeſetzt hat .

Aus dieſer Hoffnung erwuchs das Streben nach
einer evangeliſchen Reichskirche als dem lebendigen
Ausdruck gemeinſamen Glaubenslebens . Im ent⸗
ſchloſſenen Willen , am Werden dieſer Kirche zu
arbeiten , begegnen wir uns mit dem Wunſch des
Führers , das Volk in allen Stücken geeinigt zu ſehen .
Freudig folgen wir ſeinem Ruf zum Dienſt der
Kirche an Volk und Nation , denn wir wiſſen , daß
hier ein mittragender Bauſtein zum Werke des inne⸗
ren Aufbaus des Dritten Reiches gelegt werden muß .

Wie muß er gelegt werden ? In die ſer Frage
denken wir anders als die Gruppe der „ Deutſchen
Chriſten “ ( Zurufe und Heiterkeit ) .

Wir ſind uns bewußt , daß wahre Kirche nur

organiſch wachſen , nicht als planmäßige Organi⸗
ſation willkürlich geſchaffen werden kann . Eine

Reichskirche , die nicht mehr und anderes als

äußerliche Zuſammenfaſſung bliebe , würde unſerer
Einſicht in das Weſen der Kirche nicht entſprechen .
Darum könnte uns auch die formaljuriſtiſche Ge⸗

währleiſtung gewiſſer landeskirchlicher Selbſtändig⸗
keiten nicht für eine Eingliederung gewinnen , die
nur äußerliche , aber nicht gleichzeitig innere Zu⸗
ſammenfaſſung des evangeliſchen Kirchenvolkes dar⸗

ſtellt . Wir erkennen die Notwendigkeit einer Ent⸗

wicklung der Kirche über frühere Landeskirchen
hinweg auf dem Boden des reformatoriſchen Be⸗

kenntniſſes .
Hinzu kommt die unleugbare Tatſache einer ge⸗

wiſſen Erſchütterung des Rechtsvertrauens in die

Führung der Reichskirche , eines Vertrauens , das

auf Erlaß und Innehaltung der Verfaſſung der

Deutſchen Evangeliſchen Kirche vom 11 . Juli 1933

ſich gründete . Insbeſondere erinnern wir an die

Verordnung des Herrn Reichsbiſchofs vom Januar

1934 , die von namhaften Kirchenjuriſten und durch
Urteile deutſcher Gerichte für rechtsungültig erachtet
worden iſt . Das notwendige Vertrauen unſeres
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Kirchenvolkes in die Führung der Reichskirche er⸗

ſcheint uns angeſichts dieſer Sachlage nicht mehr

ſtark genug , um den Entſchluß zu ſofortiger Ein⸗

gliederung zu rechtfertigen .

Endlich leitet uns die Erwägung , daß die Reichs⸗

kirche gegenwärtig in einem Verfaſſungsneubau be⸗

griffen iſt , deſſen noch ungewiſſes Ergebnis zur

Zurückhaltung mahnt . Es wäre denkbar und würde

von uns freudig begrüßt werden , wenn dieſe Ent⸗

wicklung ſich ſo geſtaltete , daß unſere heute vorge⸗

tragenen Bedenken hinfällig werden müßten . An⸗

geſichts der mancherlei Unſicherheiten in der bis⸗

herigen Zielſetzung der Reichskirche und der hier⸗

durch bewirkten Verwirrung des Kirchenvolkes ver⸗

mögen wir die Schaffung des Eingliederungsgeſetzes
in der gegenwärtigen Stunde nicht zu verantworten .

Wir geben aber die Hoffnung nicht auf , daß die

Reichskirche werde , und ſetzen an ihre Verwirk⸗

lichung zum Segen unſeres Volkes die ganze Kraft .

In dieſem Sinne hatten wir denn auch die vor⸗

hin von dem Herrn Berichterſtatter des Verfaſſungs⸗

ausſchuſſes vorgetragene Entſchließung vorgelegt , die

wir nun noch einmal der Plenarſitzung eingereicht

haben :

„ Einig in der reſtloſen Bejahung des Zieles ,

unſerm von der nationalſozialiſtiſchen Bewegung im

Dritten Reich geeinten evangeliſchen Volk auch zur

kirchlichen Einheit zu verhelfen , erſucht die Badiſche

Landesſynode den Herrn Landesbiſchof , bei der

Reichskirche dahin vorſtellig zu werden , daß die

Vorausſetzungen für eine tätige Mitarbeit aller

evangeliſchen Kräfte am Verfaſſungswerk geſchaffen

werden , damit es zu einer innerlichen und dauer⸗

haften Überwindung der heute beſtehenden Gegen⸗

ſätze kommt . “

Das Wort zu einer Erklärung erhält

Abgeordneter Sauerhöfer :

Hohe Synode !
Namens der Gruppe der „ Deutſchen Chriſten “

habe ich folgende Erklärung abzugeben :

Die Stunde der Entſcheidung iſt da ! Die

Eingliederung der Badiſchen Landeskirche in die

Deutſche Evangeliſche Reichskirche iſt gerade nach

den ernſten Vorgängen des 30 . Juni eine natio⸗

nable und kirchliche Pflicht ( Zuſtimmungl ) .

Es iſt nicht angängig , das im Dritten Reich geeinte

deutſche Volk weiterhin durch kirchenpolitiſche Kämpfe

wieder auseinander zu reißen ( Ruf : ſehr richtig ,

ſehr gut ! ) . Wie die Dinge nun einmal liegen , gibt

es keinen anderen Weg zur Einigung und Beendi⸗

gung der national unerträglichen Kämpfe , als den

von der Gruppe der Deutſchen Chriſten vorgeſchla⸗

genen Geſetzentwurf . Das Kirchenvolk will in ſeiner

überwiegenden Mehrheit die Eingliederung . Der

Führer will die Beruhigung des kirchlichen Lebens

( Lebhafte Zuſtimmung der Gruppe der „Deutſchen

Chriſten “) . Unſer Herr Landesbiſchof will , daß

unſer Antrag Geſetz werde . In Anbetracht dieſer

Geſamtlage ſind alle Beteuerungen , auf anderem

Wege gelegentlich einmal ſpäter zur Einigung kom⸗

men zu wollen , nichts als leere Worte , die nie Wirk⸗

lichkeit werden können und deshalb nur noch mehr

Verwirrung ſchaffen müſſen . Wer ſeine Beteuerun⸗

gen wirklich ernſt meint , der beweiſe es durch die

Tat und folge dem rechtmäßigen Führer unſerer

Landeskirche , Herrn Landesbiſchof D. Kühlewein ,
und nicht Stimmen , die von außerhalb unſerer Lan⸗

deskirche hinzukommen ( Sehr lebhafte Rufe : Sehr

richtigl ) . Andernfalls darf er nicht erwarten , daß

ſeine platoniſchen Worte noch ernſt genommen

werden . Der Poſitiven Gruppe aber rufen wir zu :

„ Worte ſind Schall und Rauch ! Vereint euch mit

uns zur Tat ! ( Lauter , durch Händeklatſchen zum

Ausdruck kommender Beifall der Gruppe der „Deut⸗

ſchen Chriſten “) .

Präſident Fitzer :

Das Wort zu einer Erklärung erhält der Herr

Abgeordnete Rößger .

Abgeordneter Sauerhöfer :

Ich bitte ums Wort zur Geſchäftsordnung .

Präſident Fitzer :

Das Wort zur Geſchäftsordnung hat der Herr

Abgeordnete Sauerhöfer .
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Abgeordneter Sauerhöfer :

Ich ſtelle den Antrag , daß die Synode die Er⸗

klärung des Herrn Abgeordneten Rößger nicht ent⸗

gegennimmt . Eine ſolche Entgegennahme würde den

Abmachungen im Alteſtenrat widerſprechen . Der

Herr Abgeordnete Rößger gehört der poſitiven Rich⸗
tung an oder ſteht der Poſitiven Gruppe nahe ; wenn
er jetzt zu einer Erklärung zugelaſſen würde , käme

eigentlich im großen und ganzen die Anſchauung der

Poſitiven Gruppe zweimal zum Wort .

Im übrigen glaube ich, daß es auch dem Takt

entſpräche von ſeiten des Herrn Abgeordneten Röß⸗
ger , keine Erklärungen abzugeben .

Die Sitzung wird zu einer kurzen Sitzung des

Alteſtenrats unterbrochen .

Präſident Fitzer ( nach Wiederaufnahme ) :
Der Alteſtenausſchuß iſt der Auffafſſung : Es

wäre wünſchenswert geweſen , wenn es bei der heute
ſc0 lich und äußerlich geeinten deutſchen evangeliſchenmorgen getroffenen Abmachung geblieben wäre , daß

nur die 2 Vertreter der hier vertretungsberechtigten
Gruppen ſich zum Stoffe äußern . Nachdem nun aber
der Antrag geſtellt iſt , darüber zu befinden , ob der
Herr Abgeordnete Rößger berechtigt iſt , das Wort

zu ergreifen , wird die Entſcheidung der Synode
herbeigeführt , wobei ich ausdrücklich hinzufüge , daß
nach unſerer Geſchäfts ordnung Gruppen nur dann

vertretungsberechtigt ſind , wenn ſie mindeſtens drei
Mitglieder zählen . § 7 unſerer Geſchäftsordnung
ſagt in ſeinem Abſatz 3:

„ Als eine Gruppe im Sinne dieſer Beſtim⸗
mungen gilt eine Vereinigung von mindeſtens
3 Abgeordneten . “

Es iſt damit zum Ausdruck gebracht , daß die Herren
Abgeordneten Rößger und Bartholomä in dieſer
Synode eine „ Gruppe “ nicht bilden .

8
Der Antrag Sauerhöfer wird von der Synode

mit Mehrheit angenommen .

Zweite Sitzung .

Präſident Fitzer :

Ich bin alſo nicht in der Lage , dem Herrn Ab⸗
geordneten Rößger das Wort zu erteilen .

Allgemein möchte ich aber doch eines hinzufügen .
Auch von anderer Seite war das Wort gewünſcht ;
mit Rückſicht auf die Abmachung von heute früh
aber hat jener Herr , der ums Wort gebeten hatte ,
ſich ſelber bereit erklärt , auf das Wort zu verzichten .

Bei der Einzelberatung des Geſetzes
werden für die einzelnen Abſchnitte jeweils 36 Stim⸗
men dafür abgegeben bei 27 Enthaltungen .

Vor der namentlichen Abſtimmung — es handelt
ſich um ein verfaſſungsänderndes Geſetz — erhält

das Wort zu einer perſönlichen Erklärung

Abgeordneter Rößger :

Als evangeliſcher Nationalſozialiſt ( Rufe aus der
Mitte : Oho ! ) erſtrebe auch ich das Ziel einer inner⸗

Reichskirche . Dabei vertrete ich im Einverſtändnis
mit anderen Parteigenoſſen der kirchlichen Rechte die

Forderung einer totalen Kirche im totalen Staat

( Zwiſchenrufe ) , die wir der durch Adolf Hitler ge⸗
einten ( die Bewegung im Saal wächſt , lebhafte Rufe
auf der Linken ) , die wir der durch Adolf Hitler
geeinten deutſchen Volksgemeinſchaft ſchuldig ſind
( die Fraktion der „ Deutſchen Chriſten “ verläßt den

Saal ) .
Es iſt aber meine ebenſo ſehr poſitive evan⸗

geliſche wie auch nationalſozialiſtiſche Überzeugung ,
daß dieſe totale Kirche nur eine Frucht organiſchen
Wachstums ſein kann , ähnlich dem Gewordenſein der

deutſchen Freiheitsbewegung des Dritten Reiches .

Dieſer organiſche Weg iſt gewieſen in der Ver⸗

faſſung der Deutſchen Evangeliſchen Kirche vom

11 . Juli 1933 , die einſtimmig angenommen und von

der Reichsregierung mit der Unterſchrift des Führers
anerkannt iſt .

Dem jetzt beſchrittenen Weg der nur formalen

Eingliederung kann ich als einem anorganiſchen zur

Zeit kein Vertrauen entgegenbringen , zumal die
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kurze Geſchichte dieſes Weges in der Deutſchen Evan⸗

geliſchen Kirche heute ſchon ein nicht zu überſehender

und warnender Beweis für die Richtigkeit meiner

Auffaſſung iſt . An ſeinem Ende kann nicht eine

innere Einheit ſtehen , ſondern in ihm liegt nur die

Heraufbeſchwörung und Verewigung innerer und

äußerer Spaltung . Ich habe dagegen die uner⸗

ſchütterliche Überzeugung , daß eine im reformato⸗

riſchen Glaubensbekenntnis geeinte , innerlich

geeinte Kirche ſich auch ihre äußere Einheit zu geben

vermag — wenn nur die Zeit erfüllt iſt !

Mit dieſer Ausführung werde ich mein „ Nein “

begründen ( Rufe aus dem Saal ) .

Präſident Fitzer :

Ich habe dieſe Außerung zugelaſſen , obgleich ſie
keine perſönliche Erklärung geweſen iſt ; denn per⸗

ſönliche Erklärungen ſind dazu da, Richtigſtellung
und Aufklärung von Mißverſtändniſſen herbeizu⸗

führen . Was aber der Herr Abgeordnete Rößger

jetzt getan hat , war eine Umgehung des Beſchluſſes ,
den die Synode gefaßt hat , als es ſich um die von

ihm in Ausſicht genommene Erklärung handelte .
Eine „perſönliche “ Erklärung war das nicht ( Rufe
aus der Linken ; Abgeordneter Sauerhöfer :
ſie hätte auch unterbrochen werden müſſen ) .

Nun wollen wir zur Abſtimmung ſchreiten ( Rufe
aus der Linken : Abgeordneter Sauerhöfer hat ums

Wort gebeten ) .

Abgeordneter Sauerhöfer :

Ich wollte das zum Ausdruck bringen , was der

Herr Präſident ſoeben geſagt hat . Ich kann mir

deshalb jede weitere Ausführung ſparen . Ich be⸗

ſchränke mich darauf , eines feſtzuſtellen : Unſere
Gruppe überläßt das Urteil über das Benehmen des

Herrn Abgeordneten Rößger dem Taktgefühl der

Offentlichkeit .

Bei der namentlichen Abſtimmung
ſtimmen 36 Abgeordnete für und 27 Abgeordnete
gegen das Geſetz , das ſomit abgelehnt iſt , da eine

Zweidrittelmehrheit nicht erreicht wurde .

Zweite Sitzung .

Abgeordneter Sauerhöfer :

Im Namen der „ Deutſchen Chriſten “ habe ich

folgende Erklärung abzugeben . Wir Deutſche Chri⸗

ſten haben den Zuſammentritt der Synode gewollt ,

um die einige evangeliſche Reichskirche zu ſchaffen .

In großer Zeit wollten wir ſie unter Wahrung von

Bekenntnis und Kultus und unter Wahrung der

landsmannſchaftlichen Eigenart bauen auf dem

Grund der unverrückbaren und unverkürzten Hei⸗

ligen Schrift ( In der Verſammlung wachſende Be⸗

wegung ) . Wir haben geglaubt , bei dieſem Werk wer⸗

den berufene Vertreter der badiſchen evangeliſchen

Kirche handeln — zuſammengeſchloſſen in
chriſtlicher Bruderliebe und nationalſozialiſtiſcher

Schickſalsverbundenheit .

Im Blick auf unſere große Aufgabe haben wir

das äußerſte Zugeſtändnis gemacht , und immer

wieder haben wir die Hand zum Frieden geboten .
Die bisherige Poſitive Fraktion hat mit allen

Mitteln parlamentariſcher Taktik und theologiſcher

Spitzfindigkeit unſere Abſicht durchkreuzt . Verbun⸗

den mit ihren Freunden aus Württemberg und

Bayern ſowie den Teilnehmern an der Wilden

Synode des Ungehorſams und der Zerſplitterung in

Barmen waren ihre Führer mit dem Entſchluß ge⸗

kommen , den Weg des Vertrauens mit uns nicht

zu gehen ; — gegen die Mahnung des Fraktions⸗

führers hat ſich die Gruppe ſogar dem deutlich und

eindringlich bekundeten Willen des Herrn Landes⸗

biſchofs zur alsbaldigen und freiwilligen Eingliede⸗

rung in die Reichskirche widerſetzt .
Eine große Stunde für unſere badiſche evange⸗

liſche Kirche iſt ungenutzt verſtrichen ; der Bau der

Deutſchen Evangeliſchen Reichskirche innerhalb der

deutſchen Volksgemeinſchaft iſt verzögert und die

Stoßkraft der evangeliſchen Kirche von neuem ge⸗

ſchwächt . Der Wunſch des Führers des deutſchen
Volkes iſt mißachtet . Dem Treugelöbnis iſt keine

Tat gefolgt ( Zuſtimmungsäußerung , Gegenrufe ) .
Das evangeliſche Kirchenvolk ſieht ſich in ſeiner
heißen Erwartung auf die geeinte Kirche ſchmerzlich
enttäuſcht .

Die „Poſitive “ Gruppe iſt zur Gruppe der Ver⸗

neinung geworden .
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In der Verpflichtung gegen den uns gewordenen biſchof im Namen der „ Deutſchen Chriſten “, ſofort
Mi Auftrag an Kirche und Volk gehen wir den ein⸗ den Erweiterten Oberkirchenrat zuſammenzuberufen .

geſchlagenen Weg weiter bis zur Erreichung ſeines
Zieles : der lebendigen einigen evangeliſchen Reichs⸗

Mit Mehrheit angenommen .

— kirche im Dritten Reiche ( Lebhafter Beifall durch
Bravorufe ) .

Wir verſichern Ihnen als Nationalſozialiſten : ben Fitzer ( nach Wiederaufnahme
Das Ziel wird erreicht ( Langanhaltender , durch

eine Viertelſtunde unterbrochenen Sitzung ) :

Händeklatſchen zum Ausdruck kommender Beifall ) . Der Erweiterte Oberkirchenrat hat mit Stimmen⸗

mehrheit die Auflöſung der Synode be⸗

Zur Geſchäftsordnung erbittet und erhält das ſchloſſen .

Wort Damit ſind unſere Vollmachten erloſchen ; wir

können keine Debatten führen , keine Beſchlüſſe faſſen ,
Abgeordneter Voges : überhaupt keine geſchäftsordnungsmäßige Handlung
Im Namen meiner Gruppe beantrage ich Unter⸗ mehr vornehmen . Es wird auch kein Schlußgebet433

brechung der Sitzung und bitte den Herrn Landes⸗ geſprochen .
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